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UEFA-TRAINERKONVENTION 2020

VISION
Hohe Standards vorgeben, um die Qualität der Trainerausbildung in 
allen UEFA-Mitgliedsverbänden zu verbessern mit dem Ziel, bessere 
Ausbilder und letztlich bessere Spielerinnen und Spieler hervorzu-
bringen und so den Fußball insgesamt voranzubringen.



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN



Artikel 1 – Begriffsdefinitionen

1 Sämtliche in der vorliegenden Konvention ver-
wendeten männlichen Formen beziehen sich 
auch auf Frauen. 

2 In der vorliegenden Konvention gelten folgende 
Definitionen:

a) Eignungsbeurteilung: Von einem UEFA-Mit-
gliedsverband durchgeführtes Verfahren, mit 
dem abgeklärt wird, ob die Fähigkeiten und 
Kenntnisse eines Trainers ausreichend sind, um 
zu einem Trainerkurs zugelassen zu werden.

b) Bewertung: Kontinuierliche Evaluation sowie 
Abschlussprüfung zur Beurteilung der Kompe-
tenzen von Teilnehmern eines Trainerkurses.

c) Kandidat: Person, die im Hinblick auf die Teil-
nahme an einem Trainerkurs im Rahmen der 
vorliegenden Konvention einen Antrag an 
eine Konventionspartei stellt.

d) Trainer: Person, die für die Betreuung einer 
Fußballmannschaft verantwortlich und im 
Besitz einer gültigen Trainerlizenz oder einer 
gleichwertigen Qualifikation ist.

e) Trainerausbilder: Person mit einer gültigen 
Lizenz für die Ausbildung von Trainern, d.h. 
mit fußballerischen, pädagogischen und Füh-
rungskompetenzen, die sich um die gesamte 
Entwicklung und Ausbildung aktueller und 
künftiger Trainer kümmert. Deshalb sind Trai-
nerausbilder alle Trainer, Lehrer und Mana-
ger/Führungskräfte.

f) Konventionspartei: UEFA-Mitgliedsverband, 
der die vorliegende Konvention unterzeichnet 
hat.

g) Gleichwertige Qualifikation: Anerkennung 
auf UEFA-Gebiet der Kompetenz eines von 
einer Nicht-Konventionspartei oder einem 
unabhängigen Kursanbieter ausgebildeten 
Trainers, die einem UEFA-Diplom entspricht.

h) Inspektor: Vom UEFA-Jira-Ausschuss ernann-
ter Experte, der damit beauftragt ist, das 
nationale Trainerausbildungsprogramm eines 
UEFA-Mitgliedsverbands auf die Erfüllung der 
UEFA-Mindestanforderungen hin zu prüfen 
und ihm mit Unterstützung, Erfahrung und 
Expertise zur Seite zu stehen.

i) Absolvent: Teilnehmer, der einen Trainerkurs 
erfolgreich abgeschlossen hat.

j) Unabhängiger Kursanbieter (UKA): Anbieter 
von Fußballtrainerkursen auf UEFA-Gebiet, 
der kein UEFA-Mitgliedsverband ist.

k) Lokal ausgebildeter Trainer: Im Land einer 
Konventionspartei wohnhafte Person, die 
auf dem betreffenden Gebiet während min-
destens drei der letzten fünf Jahre als Trainer 
tätig war.

l) Langjähriger Profispieler: Fußballprofi, der 
mindestens sieben volle Jahre in der höchsten 
Liga eines FIFA- oder UEFA-Mitgliedsverbands 
gespielt hat.

m) Nicht-Konventionspartei: FIFA-Mitgliedsverband, 
der nicht der UEFA angehört, oder UEFA-Mit-
gliedsverband, der die vorliegende Konven-
tion nicht unterzeichnet hat.

n) Teilnehmer: Person, die an einem Trainerkurs 
teilnimmt.

o) UEFA-Diplom: Von einer Konventionspartei 
an eine Person verliehene Beglaubigung, die 
bestätigt, dass diese einen UEFA-Trainerdip-
lomkurs erfolgreich abgeschlossen hat.

p) UEFA-Kerndiplome: Das Fundament aus C-, 
B-, A- und Pro-Diplom.

q) UEFA-Spezialistendiplome: unter anderem das 
Junioren-B-, Elitejunioren-A-, Futsal-B- sowie 
das Torwarttrainer-B- und A-Diplom.

r) UEFA-Jira-Ausschuss: Expertenausschuss, 
der sich aus Experten aus dem Bereich der 
Trainerausbildung zusammensetzt, welche 
die Umsetzung der UEFA-Trainerkonven-
tion überwachen. Der Ausschuss wird von 
Ad-hoc-Expertengruppen unterstützt.

s) UEFA-Lizenz: An den Inhaber eines UEFA-Trai-
nerdiploms für eine begrenzte Zeitspanne 
ausgestellte Bewilligung, die es ihm erlaubt, 
auf einer von jeder Konventionspartei für ihr 
eigenes Gebiet festgelegten Stufe als Trainer 
tätig zu sein.

t) Qualifikation: jede Art von Trainerdiplom,  
-lizenz oder -zertifikat.
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Artikel 2 – Ziele

Die Ziele der vorliegenden Konvention sind:

a) Verbesserung der Coaching-Standards und 
Sicherstellung, dass der europäische Fußball 
in der Trainerausbildung federführend ist;

b) Sicherstellung gut ausgebildeter und kom-
petenter Trainer auf allen Stufen des Fuß-
balls mit Blick auf das Wohlergehen und die 
physische, psychologische und technische 
Entwicklung der Spieler;

c) Erhaltung und Verbesserung der Coaching-
Standards in den UEFA-Mitgliedsverbänden;

d) Etablierung von UEFA-Diplomen für Trainer 
auf allen Stufen des Fußballs und Futsals 
und Gewährleistung einheitlicher Mindest-
standards in der Ausbildung von Trainern;

e) Sicherstellung, dass die Qualität der 
Trainerausbildung auf UEFA-Gebiet 
auf transparente, objektive und nicht 
diskriminierende Weise reguliert wird, mit 
dem Ziel, die gegenseitige Anerkennung 
von Trainerqualifikationen auf dem 
gesamten UEFA-Gebiet zu fördern;

f) Anerkennung der Kompetenz einzelner Trainer 
mit von Nicht-Konventionsparteien oder UKAs 
ausgestellten Qualifikationen auf UEFA-Gebiet;

g) Unterstützung der UEFA-Mitgliedsverbände 
und ihrer angeschlossenen Vereine in deren 
Bestreben, die Ziele des UEFA-Klublizenzie-
rungsverfahrens zu erreichen;

h) Förderung der Fußballtrainerausbildung durch 
realitätsnahes Lernen;

i) Steigerung der Anzahl Trainerinnen und Trainer 
mit anerkannten Trainerqualifikationen;

j) Sicherstellung eines beruflichen Fortbildungs-
angebots zur Unterstützung der Entwicklung 
des Trainerpersonals;

k) Wahrung der Tätigkeit als Fußballtrainer als 
anerkannter, geregelter Beruf;

l) Förderung der europäischen Integration und 
insbesondere der Freizügigkeit qualifizierter 
Trainer.
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Artikel 3 – Anwendungsbereich 

Die vorliegende Konvention:

a) definiert die Rechte und Pflichten der UEFA 
und der Konventionsparteien im Hinblick auf 
die UEFA-Trainerdiplome für alle Stufen des 
Fußballs und Futsals;

b) legt die Mindestanforderungen hinsichtlich 
Trainerausbildern, Zulassungskriterien, Orga-
nisation, Dauer, Inhalt, Unterrichtsmethodik, 
Bestehen von Kursen und Ausstellung von 
Diplomen, Weiterbildung sowie der Gültig-
keit von Lizenzen für alle anerkannten Kurse 
fest;

c) legt das Verfahren für die Anerkennung 
der Kompetenz von Trainern, die von einer 
Nicht-Konventionspartei oder einem UKA 
ausgebildet wurden, fest;

d) gilt unbeschadet des Rechts einer Konventi-
onspartei, eine nationale oder gleichwertige, 
unter nationalem oder EU-Recht anerkannte 
Qualifikation für die Teilnahme an nationalen 
Wettbewerben oder für andere Coaching- 
Aktivitäten auf ihrem Gebiet zu akzeptieren.

Artikel 4 – Konventionsmitgliedsstatus

1 Folgende Arten von Mitgliedsstatus sind unter 
dieser Konvention anerkannt, in aufsteigender 
Reihenfolge:

a) Teilmitgliedschaft auf B-Stufe, welche die 
UEFA einem UEFA-Mitgliedsverband erteilt, 
der das UEFA-B-Diplom erfolgreich in sein 
nationales Trainerausbildungsprogramm auf-
genommen hat;

b) Teilmitgliedschaft auf A-Stufe, welche die 
UEFA einer Konventionspartei mit Teil-
mitgliedschaft auf B-Stufe erteilt, die das 
UEFA-A-Diplom erfolgreich in ihr nationales 
Trainerausbildungsprogramm aufgenommen 
hat;

c) Vollmitgliedschaft, welche die UEFA einer 
Konventionspartei mit Teilmitgliedschaft auf 
A-Stufe erteilt, die das UEFA-Pro-Diplom 
erfolgreich in ihr nationales Trainerausbil-
dungsprogramm aufgenommen hat.

2 Die Einführung von Spezialistendiplomen allein 
berechtigt nicht zu einer Teil- oder Vollmitglied-
schaft.

3 Jede Konventionspartei ist berechtigt, die Kom-
petenz von Absolventen eines von einem UKA 
durchgeführten Trainerkurses im Rahmen eines 
transparenten, objektiven und nicht diskrimi-
nierenden Verfahrens als einem Inhaber eines 
UEFA-Diploms gleichwertig anzuerkennen.

4 Ein UEFA-Mitgliedsverband, bei dem auf belie-
biger Stufe eine begrenzte Nachfrage nach 
Trainerausbildungskursen besteht, kann vorbe-
haltlich der Genehmigung durch die UEFA eine 
Partnerschaftsvereinbarung mit einer Konven-
tionspartei eingehen, die seit mindestens drei 
Jahren den Status eines Vollmitglieds innehat. 
Beide UEFA-Mitgliedsverbände und die UEFA 
unterzeichnen ein Protokoll, in dem sie die Part-
nerschaft bestätigen und dem betreffenden 
Mitgliedsverband die Erlaubnis erteilen, geeig-
nete Kandidaten zu den vom Partnerverband 
organisierten Trainerkursen zu entsenden, der 
den Absolventen das jeweilige Diplom bzw. die 
jeweilige Lizenz ausstellen kann.
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II. RECHTE UND PFLICHTEN



Artikel 5 – Rechte und Pflichten der UEFA

1 Als Unterzeichnerin der vorliegenden Konvention 
hat die UEFA durch ihre zuständigen Instanzen, 
d.h. das UEFA-Exekutivkomitee, die Kommission für 
Entwicklung und technische Unterstützung und den 
Jira-Ausschuss, folgende Rechte:

a) die korrekte Umsetzung der vorliegenden Kon-
vention zu überwachen;

b) das Trainerausbildungssystem gemäß vorliegender 
Konvention in ganz Europa zu fördern;

c) einen Inspektor zur Prüfung des nationalen 
Trainerausbildungsprogramms einer Konven-
tionspartei im Abstand von drei Jahren oder bei 
einem Wechsel des technischen Direktors bzw. 
des Leiters der Trainerausbildung zu ernennen;

d) den Mitgliedsstatus einer Konventionspartei zu 
bestätigen bzw. herabzustufen oder eine Part-
nerschaftsvereinbarung abzuändern bzw. auf-
zuheben, nachdem der Konventionspartei die 
Möglichkeit zu einer Stellungnahme gegeben 
wurde; 

e) für die Erreichung der in der vorliegenden Kon-
vention festgelegten Ziele sowie im Falle eines 
Verstoßes gegen die vorliegende Konvention 
erforderliche Entscheidungen und Maßnahmen 
zu ergreifen wie:

(i) Abänderung des nationalen Trainerausbil-
dungsprogramms einer Konventionspartei 
oder eines bestimmten Kurses daraus,

(ii) Anweisung einer Konventionspartei hin-
sichtlich der Suspendierung eines Trainers 
oder Trainerausbilders,

(iii) Anweisung einer Konventionspartei, von 
den Inhabern eines UEFA-Trainerdiploms zu 
verlangen, einen überarbeiteten Kurs teil-
weise oder in voller Länge zu besuchen,

(iv) Entzug von UEFA-Diplomen und Lizenzen 
von Trainern und Trainerausbildern,

(v) Suspendierung einer Konventionspartei auf 
bestimmte Zeit im Hinblick auf die Orga-
nisation von Trainerkursen auf einer oder 
mehreren UEFA-Lizenz-Stufen,

(vi) Einfrierung von UEFA-Anreizzahlungen für die 
Umsetzung der vorliegenden Konvention;

f) die vorliegende Konvention mit einer bestimm-
ten Konventionspartei jederzeit zu beenden, 
indem diese und alle übrigen Konventionspar-
teien darüber informiert werden;

g) von Schwesterkonföderationen ausgestellte 
Trainerqualifikationen durch den Jira-Ausschuss 
überprüfen zu lassen und gegebenenfalls 
anzuerkennen, sodass der Lizenzinhaber auf 
UEFA-Gebiet tätig sein kann.

2 Als Unterzeichnerin der vorliegenden Konvention hat 
die UEFA folgende Pflichten:

a) sämtliche Konventionsparteien hinsichtlich der 
korrekten Umsetzung der vorliegenden Konven-
tion zu unterstützen;

b) das Trainerausbildungssystem weiterzuentwickeln;

c) von einer Konventionspartei ausgestellte Diplome 
und Lizenzen anzuerkennen;

d) gleichwertige, von einer Konventionspartei in 
Übereinstimmung mit dem in der vorliegenden 
Konvention festgelegten Verfahren genehmigte 
Qualifikationen anzuerkennen;

e) in enger Zusammenarbeit mit den Konventions-
parteien zur Ausbildung von Trainerausbildern bei-
zutragen;

f) Kontakte zwischen verschiedenen Konventions-
parteien zu erleichtern;

g) den Konventionsparteien Dokumentvorlagen 
mit genauen Anweisungen hinsichtlich der Ver-
wendung von spezifischem UEFA-Branding sowie 
der Ausstellung von UEFA-Trainerdiplomen und 
-lizenzen bereitzustellen;

h) die Konventionsparteien regelmäßig über aktuelle 
Themen im Bereich Coaching und Trainerausbil-
dung zu informieren;

i) die Rechte jeder Konventionspartei gemäß der vor-
liegenden Konvention zu respektieren.
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1 Die Konventionsparteien haben folgende Rechte:

a) von der UEFA genehmigte Trainerausbildungskurse auf der 
jeweiligen Stufe auf ihrem Gebiet anzubieten und die entspre-
chenden Diplome und Lizenzen an erfolgreiche Absolventen 
auszustellen;

b) eine Kursgebühr zur Deckung der im Rahmen des Kurses anfal-
lenden Kosten zu verlangen;

c) die Aufnahme weiterer UEFA-Trainerdiplomstufen in ihr natio-
nales Trainerausbildungsprogramm zu beantragen;

d) jederzeit einen höheren Mitgliedsstatus zu beantragen;

e) vom Cheftrainer und dem Trainerstab der Mannschaften, die 
an ihren nationalen Wettbewerben teilnehmen, zu verlangen, 
dass sie über eine angemessene, gültige UEFA-Trainerlizenz 
oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen;

f) für jegliche andere, auf ihrem Gebiet ausgeübte Aktivitäten im 
Bereich der Trainerausbildung (z.B. Akademieleiter) eine ange-
messene, gültige UEFA-Trainerlizenz oder eine gleichwertige 
Qualifikation zu verlangen;

g) die UEFA darum zu bitten, die Kompetenz eines von einer 
Nicht-Konventionspartei ausgebildeten Trainers anzuerkennen, 
damit dieser auf dem Gebiet der betreffenden Konventionspar-
tei als Trainer tätig sein kann;

h) im Rahmen eines transparenten, objektiven und nicht diskrimi-
nierenden Verfahrens zu prüfen, ob die Kompetenz von Absol-
venten eines von einem UKA durchgeführten Trainerkurses der 
Kompetenz von Inhabern eines UEFA-Diploms entspricht;

i) im Falle einer Herabstufung des Konventionsmitgliedsstatus 
innerhalb von drei Monaten einen Antrag auf Neubewertung 
zur Wiedererlangung des früheren Status an die UEFA zu stellen;

j) schriftliche Änderungsvorschläge für die vorliegende Konven-
tion einzureichen;

k) mit der Zustimmung der UEFA einen Spezialkurs zu organisie-
ren, welcher den Inhalt des UEFA-B-Diplom-Kurses sowie des 
UEFA-A-Diplom-Kurses umfasst und für langjährige Profispieler 
bestimmt ist;

l) jederzeit aus der vorliegenden Konvention auszutreten, indem 
die UEFA darüber informiert wird.

2 Die Konventionsparteien haben folgende Pflichten:

a) einen technischen Direktor, Leiter der Trainerausbildung sowie 
Trainerausbilder mit den erforderlichen Qualifikationen und 
Erfahrungen zu ernennen, wobei der technische Direktor idea-
lerweise dem Exekutivorgan angehören sollte;

b) der UEFA auf Anfrage ein Organigramm mit sämtlichen im 
Bereich der Trainerausbildung tätigen Mitarbeitenden und deren 
Stellenbeschreibungen bereitzustellen;

c) sicherzustellen, dass ihre Kurse die Trainerausbildung auf ihrem 
Gebiet voranbringen;

d) nationale Ausbildungsprogramme für Trainer und Traineraus-
bilder zu etablieren, zu überwachen und fortlaufend weiter-
zuentwickeln;

e) die Anzahl angebotener Trainerkurse auf ihre eigenen 
Bedürfnisse und die Nachfrage ihrer Vereine und Kandidaten 
abzustimmen, indem der Qualität der Kurse größere Bedeutung 
zugemessen wird als der Quantität, und den jährlichen 
Kurskalender auf ihrer Website zu veröffentlichen;

f) regelmäßige Kurse auf allen UEFA-Lizenz-Stufen, zu denen sie 
berechtigt sind, sowie Weiterbildungskurse (Seminare, Work-
shops, Symposien usw.) für Inhaber einer UEFA-Trainerlizenz 
sowie für Trainerausbilder zu organisieren und sämtliche Kan-
didaten zu prüfen;

g) die UEFA auf Anfrage über geänderte Kursgebühren zu infor-
mieren;

h) ihren angeschlossenen Vereinen und Trainern, Kandidaten, 
anderen Konventionsparteien oder der UEFA über Angelegen-
heiten im Bereich der Trainerausbildung Auskünfte zu erteilen;

i) die UEFA unverzüglich schriftlich über Probleme oder Änderun-
gen am nationalen Trainerausbildungsprogramm zu informieren 
(z.B. wenn ein neuer technischer Direktor und/oder Leiter der 
Trainerausbildung ernannt wird, damit die UEFA einen Inspektor 
einsetzen kann, um das nationale Trainerausbildungsprogramm 
der Konventionspartei zu überprüfen, oder wenn eine Partner-
schaftsvereinbarung beendet wird, damit die UEFA über die 
Konsequenzen für die betreffenden UEFA-Trainerdiplominhaber 
entscheiden kann);

j) auf ihrer Website und in ihren offiziellen Sprachen innerhalb von 
30 Arbeitstagen nach Bekanntgabe der UEFA den Mitgliedssta-
tus sämtlicher Konventionsparteien zu veröffentlichen;

k) ihre Vereine und Trainer über Änderungen des Konventions-
mitgliedsstatus und die Konsequenzen für die Inhaber von 
UEFA-Trainerdiplomen/-lizenzen sowie für die Kursteilnehmer zu 
informieren;

l) eine Datenbank mit folgenden Informationen zu sämtlichen 
registrierten Inhabern von Trainerdiplomen/-lizenzen und Trai-
nerausbildern zu führen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum 
und -ort, Wohnsitz, Nationalität, Sprachen, Diplome (mit Aus-
stellungsdatum), Nummer und Gültigkeit der Lizenz sowie 
Datum und Ort besuchter Weiterbildungskurse;

m) sämtliche Fragen zur Trainerausbildung mit den betreffenden 
Drittparteien, z.B. Regionalverbänden, Trainergewerkschaften/ 
-vereinigungen, staatlichen Behörden und UKAs zu klären, 
gegebenenfalls mit Unterstützung der UEFA;

n) regelmäßige Schulungen für zertifizierte Trainerausbilder, die 
UEFA-Trainerkurse und Weiterbildungskurse leiten, durchzu-
führen;

o) UEFA-Trainerdiplome und  lizenzen in Übereinstimmung mit der 
vorliegenden Konvention und jeglichen von der UEFA diesbe-
züglich erlassenen Weisungen auszustellen sowie der UEFA die 
nationale Dokumentvorlage zur Genehmigung zu unterbreiten;

p) von einer anderen Konventionspartei ausgestellte UEFA-Lizenzen 
unverzüglich und vollumfänglich anzuerkennen;

q) sämtliche gleichwertigen Qualifikationen unverzüglich und voll-
ständig anzuerkennen, sofern das Verfahren zur individuellen 
Anerkennung der Kompetenzen erfolgreich war;

r) UEFA-Branding in Übereinstimmung mit den geltenden von der 
UEFA herausgegebenen Weisungen zu verwenden;

s) die von der UEFA für die Umsetzung der vorliegenden Kon-
vention erhaltene finanzielle Anreizzahlung in ihr Traineraus-
bildungsprogramm zu investieren, der UEFA einen Jahresplan 
über ihr Trainerausbildungsprogramm einzureichen und der 
UEFA über die genaue Verwendung der Anreizzahlung Bericht 
zu erstatten;

t) die Rechte der UEFA gemäß der vorliegenden Konvention sowie 
jegliche von der UEFA auf der Grundlage der vorliegenden Kon-
vention getroffenen Entscheidungen zu respektieren.

Artikel 6 – Rechte und Pflichten der Konventionsparteien
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Artikel 7 – Anerkennung gleichwertiger 
Qualifikationen

1 UKA-Absolventen sind berechtigt, einen Antrag 
auf Anerkennung ihrer Kompetenzen im Rahmen 
der UEFA-Trainerkonvention zu stellen.

2 Dieser Antrag muss der Konventionspartei unter-
breitet werden, auf deren Gebiet die Qualifikation 
erlangt wurde, es sei denn, der Jira-Ausschuss 
stimmt einem begründeten Antrag zu, das Verfah-
ren zur Anerkennung der Kompetenzen von einer 
anderen Konventionspartei durchführen zu lassen. 
Ein solcher Antrag darf nicht ungerechtfertigt ver-
weigert werden. Die Konventionspartei gibt dem 
Antragsteller einen klaren Zeitrahmen für dieses 
Verfahren und die endgültige Entscheidung an.

3 Den Konventionsparteien wird empfohlen, pro 
Jahr mindestens ein Zeitfenster für die Einrei-
chung solcher Anträge vorzusehen. 

4 Die Konventionspartei prüft den Antrag auf trans-
parente, objektive und nicht diskriminierende 
Weise unter Anwendung der in der vorliegenden 
Konvention dafür vorgesehenen Standards und 
trägt dabei berechtigten Abweichungen zwischen 
den Kurskriterien verschiedener Konventionspar-
teien Rechnung.

5 Anerkennt die Konventionspartei die Kompeten-
zen eines UKA-Absolventen als den Kompetenzen 
des Inhabers eines UEFA-Diploms gleichwertig, 
informiert sie den Jira-Ausschuss über ihre Ent-
scheidung.

6 Die betreffende Konventionspartei stellt die ent-
sprechende Anerkennung der Kompetenzen auf 
einer UEFA-Dokumentvorlage aus.

7 Sämtliche Konventionsparteien sind verpflichtet, 
gleichwertige Qualifikationen anzuerkennen und 
ihre Inhaber gleich zu behandeln wie Inhaber von 
UEFA-Diplomen. 

8 Der Jira-Ausschuss und sämtliche Konventions-
parteien sind berechtigt, Bedenken hinsichtlich 
gleichwertiger Qualifikationen zu äußern. In 
einem solchen Fall nimmt der Jira-Ausschuss 
eine Neubewertung der Kompetenzen der 
betreffenden Person vor. Die Anerkennung der 
Qualifikation wird bis zum Abschluss dieser 
Neubewertung ausgesetzt.

9 Verweigert eine Konventionspartei oder der Jira-
Ausschuss einem Antragsteller die Anerkennung 
seiner Kompetenzen, muss diese Entscheidung 
schriftlich begründet werden. Solche 
Entscheidungen müssen vor einem unabhängigen 
Schiedsgericht oder einem ordentlichen Gericht 
angefochten werden können; trifft der Jira-
Ausschuss die Entscheidung, muss diese vor dem 
Schiedsgericht des Sports angefochten werden 
können.
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II. RIGHTS AND DUTIES OF UEFA AND 
CONVENTION PARTIES

III. KURSSTANDARDS



Artikel 8 – Realitätsnahes Lernen

Jeder im Rahmen der vorliegenden Konvention 
organisierte Kurs basiert auf einer interaktiven, reali-
tätsnahen Ausbildung, die:

a) das Lernen im Vereinskontext unter Einsatz 
von Wissen, Fähigkeiten, Erfahrung und der 
entsprechenden Einstellung im Hinblick auf 
den Umgang mit realistischen Situationen 
im Fußball begünstigt sowie Ausbildung und 
Arbeitswelt miteinander verbindet;

b) einen nachhaltigen Lernprozess anregt und 
zur Kompetenzentwicklung beiträgt anhand 
folgender Elemente: 

(i) Wissenstransfer während des Kurses in 
praktischen Einheiten,

(ii) Berufserfahrung (individuelles und kol-
lektives Lernen am Arbeitsplatz),

(iii) Lernzyklus (Aktivität, Reflexion, Theorie 
und Planung),

(iv) neue Konzepte (Mentoring, Fernstudium 
usw.);

c) eine formative und summative Prüfung der 
Kompetenzen der einzelnen Teilnehmer durch 
Trainerausbilder beinhaltet (vgl. Artikel 11).

Artikel 9 – Organisation

Eine Konventionspartei, die einen Trainerkurs unter 
der vorliegenden Konvention organisiert, muss:

a) den Bedarf für den Kurs und die Nachfrage 
seitens der Kandidaten auf ihrem Gebiet 
prüfen;

b) den Kurs im Rahmen des jährlichen nationalen 
Trainerkurskalenders ansetzen;

c) eine Anmeldefrist und Teilnahmebedingun-
gen festlegen;

d) messbare Kursziele festlegen;

e) die wichtigsten zu behandelnden Themen 
festlegen;

f) auf der Grundlage des von der UEFA vor-
gegebenen Mindestinhaltes umfassende 
Kursunterlagen sowie ein detailliertes Kurs-
programm erstellen (einschließlich Kursdaten 
und -zeiten);

g) die offizielle(n) Kurssprache(n) festlegen und 
sämtliche Kursunterlagen und -materialien 
in dieser/diesen Sprache(n) bereitstellen;

h) obligatorische Prüfungen gemäß Definition 
der UEFA festlegen;

i) für jeden Kursteil ein angemessenes und trans-
parentes Benotungssystem festlegen;

j) eine maximale Teilnehmerzahl pro Kurs festle-
gen. Es dürfen keine Kurse für Einzelpersonen 
organisiert werden; die Mindestanzahl Teil-
nehmer liegt bei acht. Konventionsparteien, 
die Kurse für weniger Teilnehmer durchfüh-
ren möchten, benötigen dafür die vorherige 
Zustimmung der UEFA;

k) Anforderungen für das Bestehen des Kurses 
festlegen;

l) eine Berufungsinstanz einsetzen, die Berufungen 
von Kandidaten bzw. Teilnehmern behandelt, 
die einen Eignungstest bzw. eine Prüfung 
nicht bestehen, und das Berufungsverfahren 
einschließlich der Berufungsfrist festlegen;

m) Anforderungen für Trainerausbilder und externe 
Spezialisten festlegen, darunter die Anzahl Aus-
bilder pro Teilnehmer;

n) einen geeigneten Veranstaltungsort mit der 
notwendigen Infrastruktur wählen;

o) Inhabern von UEFA-Trainerlizenzen Informatio-
nen über ihre Rechte und Pflichten bereitstellen.
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Artikel 10 – Anwesenheit

1 Ein Teilnehmer muss bei einem Trainerkurs grund-
sätzlich eine Anwesenheitsquote von 100 % auf-
weisen. 

2 Auf schriftlichen und begründeten Antrag kann 
die Konventionspartei es einem Teilnehmer 
erlauben, verpasste Kurseinheiten nachzuholen, 
sofern die gesamte Abwesenheit nicht mehr als 
10 % beträgt. Alle verpassten Einheiten müssen 
bis zum Abschluss des nächsten Kurses derselben 
Stufe nachgeholt worden sein.

Artikel 11 – Prüfungen

1 Eine Konventionspartei, die einen Trainerkurs unter 
der vorliegenden Konvention organisiert, muss 
Kandidaten über die für das Bestehen des Kurses 
obligatorischen formativen und summativen 
Prüfungen informieren; dazu gehören folgende 
Themen:

a) Coaching-Theorie;

b) Spielregeln;

c) Spielanalyse, d.h. praktische Übung, bei wel-
cher der Teilnehmer ein Spiel analysiert und 
einen Bericht darüber erstellt;

d) praktische Trainertätigkeit:

(i) für alle Kurse auf C-Stufe: eine vom 
Teilnehmer geleitete Trainingseinheit, 
entweder mit seiner eigenen Mannschaft 
oder mit der Kursstufe entsprechenden 
Spielern,

(ii) für alle Kurse auf B-Stufe: eine vom Teil-
nehmer im Vereinsumfeld geleitete und 
auf der Analyse des Spiels der eigenen 
Mannschaft basierende Trainingseinheit, 
entweder mit seiner eigenen Mann-
schaft oder mit der Kursstufe entspre-
chenden Spielern,

(iii) für alle Kurse ab A-Stufe: eine vom Teil-
nehmer im Vereinsumfeld geleitete und 
auf der Spielanalyse basierende Trai-
ningseinheit mit seiner eigenen Mann-
schaft,

(iv) für alle Kurse ab A-Stufe: Führung einer 
Mannschaft bei einem Spiel;

e) für alle Kurse ab B-Stufe: schriftliche Aufgabe 
zu einem realitätsnahen Szenario, d.h. 
Ausarbeitung eines spezifischen Coaching-
Szenarios oder -Themas auf der Grundlage 
des Anforderungsprofils für den Trainer;

f) für alle Kurse ab B-Stufe: Bericht über 
Arbeitserfahrung oder einen Studienbesuch, 
d.h. ein Dokument mit den Schlussfolgerun-
gen und Beobachtungen des Teilnehmers 
über die Arbeit einer Mannschaft und die 
Trainer, die er begleitet hat;

g) Trainingstagebuch, d.h. ein Tagebuch mit 
den vom Teilnehmer während des Kurses 
gesammelten Erfahrungen;

h) andere Prüfungen der Kompetenz des Teil-
nehmers in fußballspezifischen Bereichen 
gemäß den Mindestinhalten der Kursunter-
lagen.

2 Die Konventionspartei legt in ihrem nationalen 
Trainerausbildungsprogramm die Bedingungen 
fest, unter denen ein Teilnehmer eine nicht 
bestandene Prüfung wiederholen kann. Eine nicht 
bestandene Prüfung kann innerhalb eines Jahres 
nach dem ersten gescheiterten Versuch höchstens 
zweimal wiederholt werden.
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Artikel 12 – Bestehen des Kurses

Eine Konventionspartei, die einen Trainerkurs unter der 
vorliegenden Konvention organisiert, muss:

a) jedem Teilnehmer die Prüfungsergebnisse mit 
den erteilten Bewertungen/Noten im Verhältnis 
zum maximal erreichbaren Ergebnis mitteilen;

b) jedem Teilnehmer innerhalb von 30 Arbeitstagen 
nach Kursende das entsprechende UEFA-Trainer-
diplom ausstellen;

c) gegebenenfalls eine Kopie des UEFA-Trainerdiploms 
und der -lizenz an die Konventionspartei senden, 
die frühere UEFA-Trainerdiplome und -lizenzen an 
den betreffenden Teilnehmer ausgestellt hat.
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Artikel 13 – Trainerausbilder

1 Sämtliche UEFA-Trainerdiplomkurse müssen von 
Trainerausbildern erteilt werden, die über eine 
gültige Trainerlizenz verfügen, die mindestens 
der Stufe des Kurses, in dem sie unterrichten, 
entspricht. Zudem muss die Konventionspartei von 
ihren Trainerausbildern verlangen, dass sie Inhaber 
einer nationalen Trainerausbilderqualifikation sind.

2 Eine Konventionspartei kann jedoch auch 
Spezialisten mit spezifischen Qualifikationen, 
Fachkenntnissen und Erfahrungen, jedoch ohne 
die entsprechende UEFA-Trainerlizenz, erlauben, in 
bestimmten Teilen der von ihr organisierten UEFA-
Trainerdiplomkurse zu unterrichten.

3 Für den ersten von einer Konventionspartei 
organisierten UEFA-Trainerdiplomkurs zur Erlangung 
eines spezifischen Konventionsstatus kann die 
UEFA Personen als Trainerausbilder zulassen, die 
Inhaber einer von einer anderen Konventionspartei 
ausgestellten Trainerausbilderqualifikation bzw. 
Trainerlizenz für die entsprechende Stufe sind.

Artikel 14 – UEFA-Pro-Diplomkurse – 
Teilnehmerzahl und Kurshäufigkeit

1 Konventionsparteien, die einen UEFA-Pro-Diplom-
kurs organisieren, müssen der UEFA den Inhalt, 
den Zeitplan und die Kandidatenliste des Kurses zur 
Genehmigung unterbreiten und sie nach Abschluss 
des Kurses über sämtliche Absolventen informieren.

2 Sämtliche Konventionsparteien können alle zwei 
Jahre einen UEFA-Pro-Diplomkurs abhalten.

3 Die maximale Teilnehmerzahl eines UEFA-Pro-Dip-
lomkurses liegt bei 20. 

4 Auf begründeten schriftlichen Antrag kann die 
UEFA Ausnahmen zu Absätzen 2 und 3 gewähren.

2 Um die Trainerausbildung und Trainer auf seinem 
Gebiet zu fördern, muss der Kursorganisator 30-50 % 
der Kursplätze für lokal ausgebildete Trainer reservieren. 
Kurse mit weniger als 30  % lokal ausgebildeten 
Trainern benötigen die vorherige Genehmigung des 
Jira-Ausschusses, um anerkannt zu werden.

a) Die Plätze in UEFA-C-, UEFA-Torwarttrainer-B- und 
UEFA-Futsal-B-Diplomkursen dürfen an Kandidaten 
vergeben werden, die lokal ausgebildet wurden 
oder während mindestens drei der letzten fünf 
Jahre auf dem Gebiet der Konventionspartei 
wohnhaft waren. 

3 Kandidaten, deren Lizenz von einer anderen 
Konventionspartei ausgestellt wurde, müssen ein 
ausgefülltes Formular für grenzüberschreitende 
Ausbildung einreichen.

4 Ein Trainer, dessen UEFA-Trainerdiplom oder -lizenz 
widerrufen wurde, darf mindestens drei Jahre lang an 
keinem UEFA-Trainerdiplomkurs mehr teilnehmen, um 
sein Diplom bzw. seine Lizenz wiederzuerlangen.

5 Der Kursorganisator kann von den Kandidaten verlan-
gen, dass:

a) sie den Nachweis erbringen, ausreichend gesund 
und fit zu sein, um am Kurs teilzunehmen; oder

b) sie die Konventionspartei von jeglicher Haftung 
für Verletzungen befreien, die im Zusammenhang 
mit ihrer Kursteilnahme auftreten.

6 Der Kursorganisator kann Teilnehmer auf Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung von der Teilnahme an 
praktischen Einheiten eines UEFA-Trainerdiplomkurses 
befreien.

Artikel 15 – Zulassungskriterien für alle UEFA-
Trainerdiplomkurse

1 Um zu einem UEFA-Trainerdiplomkurs zugelassen zu 
werden, müssen Kandidaten:

a) über ausreichende mündliche und schriftliche 
Kenntnisse der offiziellen Kurssprache verfügen;

b) die Zulassungskriterien des Kursorganisators 
erfüllen, die einen Eignungstest beinhalten sollten;

c) alle vom Kursorganisator verlangten Zulas-
sungsdokumente einreichen;

d) keine mit dem Trainerberuf nicht vereinbaren 
Vorstrafen haben.
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Artikel 16 – Weitere Zulassungskriterien 
für UEFA-B-Diplomkurse

1 Um zu einem UEFA-B-Diplomkurs zugelassen zu 
werden, müssen Kandidaten über eine gültige 
UEFA-C-Lizenz verfügen und zu Beginn des Kur-
ses mindestens sechs Monate Trainererfahrung 
vorweisen.

2 Langjährige Profispieler, die auf UEFA-B-Diplom-
stufe ins Kernprogramm aufgenommen werden 
möchten, können dies ohne UEFA-C-Lizenz und 
ohne sechsmonatige Trainererfahrung tun.

Artikel 17 – Weitere Zulassungskriterien für 
UEFA-A-Diplomkurse

Um zu einem UEFA-A-Diplomkurs zugelassen zu 
werden, müssen Kandidaten:

a) über eine gültige UEFA-B-Lizenz verfügen; 

b) nach der Erlangung der UEFA-B-Lizenz mindes-
tens ein Jahr Erfahrung als Trainer im Elferfuß-
ball vorweisen können.

Artikel 18 – Weitere Zulassungskriterien für 
UEFA-Pro-Diplomkurse

Um zu einem UEFA-Pro-Diplomkurs zugelassen zu 
werden, müssen Kandidaten:

a) über eine gültige UEFA-A-Lizenz verfügen;

b) nach der Erlangung der UEFA-A-Lizenz min-
destens ein Jahr Erfahrung als Cheftrainer im 
Elitejunioren- oder höchsten Amateurbereich 
bzw. als Trainerassistent im Profifußball vor-
weisen können.

Artikel 19 – Weitere Zulassungskriterien für 
UEFA-Junioren-B-Diplomkurse

Um zu einem UEFA-Junioren-B-Diplomkurs zugelas-
sen zu werden, müssen Kandidaten über eine gültige 
UEFA-B-Lizenz verfügen .

Artikel 20 – Weitere Zulassungskriterien für 
UEFA-Elitejunioren-A-Diplomkurse

1 Um zu einem UEFA-Elitejunioren-A-Diplomkurs 
zugelassen zu werden, müssen Kandidaten:

a) nach der Erlangung der UEFA-Junioren-B-
Lizenz über eine gültige UEFA-Junioren-B-
Lizenz verfügen und mindestens ein Jahr 
Trainererfahrung vorweisen können; oder

b) über eine gültige UEFA-A-Lizenz verfügen.

2 Um zu einem kombinierten UEFA-A- und 
UEFA-Elitejunioren-A-Diplomkurs zugelassen zu 
werden, müssen Kandidaten:

a) über eine gültige UEFA-B-Lizenz verfügen; 
und

b) nach der Erlangung der UEFA-B-Lizenz min-
destens ein Jahr Erfahrung als Trainer im 
Elferfußball vorweisen können.

Artikel 21 – Weitere Zulassungskriterien für 
UEFA-Futsal-B-Diplomkurse

Um zu einem UEFA-Futsal-B-Diplomkurs zugelassen 
zu werden, müssen Kandidaten: 

a) über eine gültige UEFA-C-Lizenz verfügen; 
oder

b) über ein gültiges nationales Futsaltrainer-Zer-
tifikat verfügen.

Artikel 22 – Weitere Zulassungskriterien für 
UEFA-Torwarttrainer-B-Diplomkurse

Um zu einem UEFA-Torwarttrainer-B-Diplomkurs 
zugelassen zu werden, müssen Kandidaten:

a) über eine gültige UEFA-C-Lizenz verfügen; 
oder

b) über ein gültiges nationales Torwarttrai-
ner-Zertifikat verfügen und die Module des 
C-Diplomkurses gemäß Kursplan abge-
schlossen haben.

Artikel 23 – Weitere Zulassungskriterien für 
UEFA-Torwarttrainer-A-Diplomkurse

Um zu einem UEFA-Torwarttrainer-A-Diplomkurs 
zugelassen zu werden, müssen Kandidaten über 
eine gültige UEFA-B-Lizenz sowie eine gültige 
UEFA-Torwarttrainer-B-Lizenz verfügen, sofern die 
Konventionspartei diese eingeführt hat .
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Artikel 24 – Dauer und Inhalt

1 Für jeden UEFA-Trainerdiplomkurs muss die Kon-
ventionspartei Folgendes festlegen:

a) Gesamtzahl Ausbildungsstunden;

b) Anzahl Theoriestunden oder praktischer Ein-
heiten abseits des Spielfelds;

c) Anzahl Stunden praktischer Einheiten auf 
dem Spielfeld, einschließlich Berufserfahrung.

2 In der unten stehenden Tabelle ist die Mindest-
dauer der einzelnen von Konventionsparteien 
organisierten UEFA-Trainerdiplomkurse aufge-
führt. Sie bildet einen Rahmen für realitätsnahes 
Lernen.

UEFA-C UEFA-B UEFA-A UEFA-Pro

Mindestanzahl Ausbildungsstunden insgesamt 60 120 180 360

Mindestanzahl Theoriestunden und praktischer Einheiten abseits 
des Spielfelds

30 60 90 140

Mindestanzahl Stunden praktischer Einheiten auf dem Spielfeld, 
einschließlich Berufserfahrung 

30 60 90 220

UEFA- 
Junioren-B

UEFA-Elite- 
junioren-A

UEFA-A und  
UEFA-Elite- 
junioren-A 
kombiniert

UEFA-Futsal-B UEFA- 
Torwart- 
trainer-B

UEFA- 
Torwart- 
trainer-A

Mindestanzahl Ausbildungsstun-
den insgesamt

60 120 300 120 60 120

Mindestanzahl Theoriestunden 
und praktischer Einheiten abseits 
des Spielfelds

30 60 150 46 20 36

Mindestanzahl Stunden prakti-
scher Einheiten auf dem Spielfeld, 
einschließlich Berufserfahrung

30 60 150 74 40 84

3 Die Mindestdauer eines UEFA-A-Diplomkurses 
beträgt sechs Monate.

4 Der UEFA-Pro-Diplomkurs muss sich über min-
destens eine vollständige Spielzeit erstrecken.

5 Die Trainerprofile und der Mindestinhalt der ein-
zelnen von Konventionsparteien organisierten 
UEFA-Trainerdiplomkurse sind in dem von der 
UEFA bereitgestellten Kursplan definiert.
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V. SPEZIFISCHE KURSE FÜR 
LANGJÄHRIGE PROFISPIELER



Artikel 25 – Zulassungskriterien

Aufgrund ihres großen Erfahrungsschatzes müssen 
Kandidaten nicht über die UEFA-C-Lizenz verfügen, 
um zu einem spezifischen Kurs für langjährige Pro-
fispieler zugelassen zu werden . Vom Kriterium der 
sechsmonatigen Trainererfahrung sind sie ebenfalls 
ausgenommen .

Artikel 26 – Organisation

1 Mit der vorherigen Genehmigung der UEFA 
kann eine Konventionspartei einen spezifischen 
Kurs für langjährige Profispieler organisieren, der 
den Inhalt des UEFA-B- sowie des UEFA-A-Dip-
lom-Kurses umfasst, falls sie Anmeldungen von 
mindestens acht zulässigen Kandidaten erhält. 

2 Die Konventionspartei muss den Inhalt des kom-
binierten Kurses mindestens drei Monate vor 
Kursbeginn dem UEFA-Jira-Ausschuss zur Geneh-
migung unterbreiten.

3 Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 pro Kurs.

Artikel 27 – Dauer und Inhalt

1 Spezifische Kurse für langjährige Profispieler müs-
sen mindestens 240 Ausbildungsstunden umfassen 
und folgende Anforderungen erfüllen:

a) sie müssen den Inhalt des UEFA-A-Diplomkur-
ses (180 Stunden) sowie die im Kursplan defi-
nierten Module des UEFA-B-Kurses vollständig 
beinhalten;

b) sie müssen mindestens 120 Stunden theore-
tischer und praktischer Einheiten abseits des 
Spielfelds beinhalten;

c) sie müssen mindestens 120  Stunden prakti-
scher Einheiten auf dem Spielfeld beinhalten.

2 Solche Kurse müssen sich über mindestens 
eine vollständige Spielzeit erstrecken, damit die 
Methodik des realitätsnahen Lernens angewandt 
werden kann.

3 Alle Teilnehmer müssen während der gesamten 
Kursdauer regelmäßig als Trainer oder Traineras-
sistent einer Mannschaft im Elferfußball tätig sein.
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VI. WEITERBILDUNGSKURSE 
FÜR INHABER VON UEFA-
TRAINERLIZENZEN



Artikel 28 – Ziel

1 Von einer Konventionspartei für Inhaber von 
UEFA-Trainerlizenzen organisierte Weiterbil-
dungskurse dienen zur Auffrischung der Kompe-
tenzen als Fußballtrainer und zur Förderung eines 
nachhaltigen Lernprozesses. 

2 Kompetenzbasierte Weiterbildungskurse für qua-
lifizierte Trainer müssen stets Folgendes berück-
sichtigen:

a) die individuellen Bedürfnisse jedes Trainers 
hinsichtlich seiner Wünsche, Bedenken und 
spezifischen Anforderungen;

b) die Bedürfnisse der Konventionspartei hin-
sichtlich der erwarteten Kenntnisse und 
Lernergebnisse.

Artikel 29 – Zulassungskriterien 

1 Weiterbildungskurse stehen Inhabern eines UEFA-
Trainerdiploms offen, die ihre Lizenz um weitere drei 
Jahre verlängern möchten. 

2 Die Kandidaten müssen alle vom Kursorganisator ver-
langten Zulassungsdokumente einreichen.

3 Inhaber eines von einer anderen Konventionspartei 
ausgestellten UEFA-Trainerdiploms können an solchen 
Weiterbildungskursen teilnehmen, vorausgesetzt, sie 
verfügen über ausreichende mündliche und schriftliche 
Kenntnisse der offiziellen Kurssprache.

Artikel 30 – Organisation

1 Von einer Konventionspartei für Inhaber von 
UEFA-Trainerdiplomen organisierte kompetenzba-
sierte Weiterbildungskurse umfassen mindestens 
15 Ausbildungsstunden über einen Zeitraum von drei 
Jahren.

2 Spezialisierte Trainer mit einem Kerndiplom und einem 
Junioren-, Torwart- oder Futsaltrainerdiplom müssen 
innerhalb von drei Jahren 15  Fortbildungsstunden 
absolvieren, darunter mindestens fünf Stunden auf 
ihrem jeweiligen Spezialgebiet. 

3 Solche kompetenzbasierten Weiterbildungskurse 
müssen jedes Kalenderjahr auf jeder Diplomstufe 
regelmäßig angeboten und von Trainerausbildern und 
Spezialisten mit spezifischen Qualifikationen, Fach-
kenntnissen und Erfahrung erteilt werden. 

4 Von Partnern der Konventionspartei durchgeführte 
Weiterbildungskurse müssen von dieser beaufsichtigt 
werden.

5 Eine Konventionspartei muss von der UEFA organi-
sierte technische Ausbildungsveranstaltungen für 
Inhaber von UEFA-Trainerdiplomen als Weiterbil-
dungskurse anerkennen.

6 Die organisierende Konventionspartei entscheidet, ob 
eine Prüfung erforderlich ist.

7 Lizenzinhaber, die an Weiterbildungskursen teilneh-
men, die nicht vom Aussteller ihrer Lizenz organisiert 
werden, müssen mit der ursprünglichen Konventions-
partei abklären, ob der Kursinhalt mit Blick auf die 
Erneuerung der Lizenz angemessen ist.
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VII. AUSSTELLUNG UND GÜLTIGKEIT 
EINER UEFA-TRAINERLIZENZ



Artikel 31 – Ausstellung

1 Sobald eine Lizenz ausgestellt oder erneuert 
wird, muss die betreffende Konventionspartei 
ihre Datenbank der Inhaber von UEFA-Trainerdip-
lomen/-lizenzen entsprechend aktualisieren.

2 Sobald eine andere Konventionspartei eine 
höhere UEFA-Trainerlizenz ausstellt, muss sie 
die Konventionspartei, welche die ursprüngliche 
Lizenz ausgestellt hat, darüber informieren, damit 
diese den Lizenzinhaber aus ihrer Datenbank 
löschen kann.

Artikel 32 – Gültigkeit

1 Eine UEFA-Trainerlizenz ist für drei Kalenderjahre 
bis spätestens 31.  Dezember des dritten Jahres 
nach der Ausstellung gültig (z.B. vom 25. August 
2020 bis 31. Dezember 2023).

2 Läuft eine UEFA-Trainerlizenz ab, verliert ihr Inhaber 
das Recht, als Trainer tätig zu sein, und muss 
einen Weiterbildungskurs einer Konventionspartei 
besuchen, damit seine Lizenz erneuert wird.

3 Die Gültigkeit einer UEFA-Trainerlizenz untersteht 
der Einhaltung der Statuten, Reglemente, 
Weisungen und Beschlüsse der UEFA und der 
Konventionspartei, welche die betreffende Lizenz 
ausgestellt hat, durch den Lizenzinhaber. Sie kann 
weiteren, von der ausstellenden Konventionspartei 
festgelegten Bedingungen unterstellt sein.
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VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN



Artikel 33 – Anwendbares Recht und 
Streitigkeiten

1 Die vorliegende Konvention untersteht schweize-
rischem Recht.

2 Die Parteien der vorliegenden Konvention 
vereinbaren, dass Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit deren Umsetzung, die nicht gütlich geregelt 
werden können, ausschließlich dem Schiedsgerichts 
des Sports (TAS) in Lausanne, Schweiz, unterbreitet 
werden können, in Übereinstimmung mit den UEFA-
Statuten, einschließlich hinsichtlich provisorischer 
und superprovisorischer Maßnahmen, unter 
ausdrücklichem Ausschluss jeglicher staatlicher 
Gerichte.

Artikel 34 – Sprachen

1 Die vorliegende Konvention existiert auf Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch.

2 Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen, eng-
lischen, französischen, italienischen, russischen oder 
spanischen Fassung der vorliegenden Konvention ist 
die englische Fassung maßgebend.

Artikel 35 – Genehmigung, Aufhebung und 
Übergangsbestimmungen

1 Die vorliegende Konvention wurde vom Exekutivko-
mitee bei seiner Sitzung am 2. März 2020 geneh-
migt und steht allen UEFA-Mitgliedsverbänden ab 
diesem Datum zur Unterzeichnung offen.

2 Die vorliegende Konvention ersetzt die vorherige 
UEFA-Trainerkonvention und jegliche diesbezüglich 
herausgegebenen Weisungen für alle UEFA-Mitglieds-
verbände, die diese ordnungsgemäß unterzeichnet 
haben, vollständig. Nach der Unterzeichnung tritt die 
vorliegende Konvention für den Unterzeichnerver-
band ab dem Datum der Unterschrift der UEFA und 
des Verbands in Kraft.

3 Die vorherige UEFA-Trainerkonvention und jegliche 
diesbezüglich herausgegebenen Weisungen behalten 
ihre Gültigkeit für UEFA-Mitgliedsverbände, welche 
die vorliegende Konvention nicht ordnungsgemäß 
unterzeichnet haben.

4 UEFA-Trainerdiplome oder -lizenzen, die unter der 
vorherigen UEFA-Trainerkonvention und jeglicher 
diesbezüglich herausgegebener Weisungen aus-
gestellt wurden, behalten unter der vorliegenden 
Konvention ihre Gültigkeit.
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